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Textliche Festsetzungen Bebauungsplan 01.059 Nordenwall

1. Art und Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Im SO-Gebiet sind max. 2 Wohneinheiten zulässig. Die Obergrenze der Wohnfläche wird auf ein Höchstmaß von 
200 m² festgesetzt.

Gemäß § 21a (2) BauNVO können der Grundstücksflächen im Sinne des § 19 (3) BauNVO Flächenanteile 
notwendiger Stellplätze, Garagen und Kinderspielplätze an außerhalb des Baugrundstückes festgesetzten 
Gemeinschaftsanlagen im Sinne des § 9 (1) 22 BauGB hinzugerechnet werden.

Gemäß § 21 a (5) BauNVO ist die zulässige Geschossfläche im Sinne des § 20 BauNVO um die Flächen 
notwendiger Garagen, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, insoweit zu erhöhen, als 30% der 
zulässigen Geschossfläche nicht überschritten werden.

Gemäß § 12 (6) BauNVO sind Garagen im Gebiet zwischen Nordenwall, Hans-Böckler-Platz, Brüderstraße und 
Nordstraße nur innerhalb der im Rahmen der überbaubaren Grundstücksflächen errichteten Gebäude zulässig.

Gem. § 1 (5) i.V.m. 1 (9) BauNVO sind Vergnügungsstätten (mit Ausnahme von Diskotheken und Tanzlokalen) 
i.S. der §§ 4a (3) Nr. 2 und 7 (2) Nr. 2 BauNVO sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte nicht zulässig.

2. Festsetzung baulicher Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 
24 BauGB) 

Für die Schaffung der Wohnverträglichkeit gegenüber den Geräuschemissionen sind 
Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich. 
Innerhalb des für das SO-Gebiet maßgeblichen Lärmpegelbereichs IV sind für die Außenbauteile der 
Aufenthaltsräume der Wohnungen (mit Ausnahmen von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) bei 
wesentlichen Änderungen an der lärmzugewandten Seiten des Verkehrsweges Nordenwall die in der 
nachstehenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung (gem. DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ Ausg. Nov. 1989 / Bezugsquelle: Beuth-Verlag GmbH, Berlin) einzuhalten. 

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel 
leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

2.1
Außenbauteile sind die Bauteile, die Aufenthaltsräume nach außen abschließen, insbesondere 
Fenster, Türen Rollladenkästen, Wände, Dächer und Decken unter nicht ausgebauten 
Dachgeschossen. Das resultierende Schalldämmmaß muss vom Gesamtbauteil erbracht werden. Es 
sind daher die Flächenanteile von Wand, Dach, Fenstern, Dachaufbauten etc. zu ermitteln. Die 
Berechnung der konkreten Dämmwerte erfolgt im Genehmigungsverfahren gem. DIN 4109 (u. 
Berücksichtigung der Tabellen 8 bis. 10). 
Wenn die Fensterfläche in der zu betrachtenden Außenwand eines Raumes mehr als 60 % der 
Außenwandfläche beträgt, sind an die Fenster die gleichen Anforderungen wie an Außenwände zu 
stellen.

2.2
Bei besonders schutzbedürftigen Räumen (z.B. Schlafräumen), die auf der zur Geräuschquelle 
zugewandten Gebäudeseiten angeordnet werden, muss die erforderliche Gesamtschalldämmung der 
Außenfassaden auch im Lüftungszustand (z. B. durch schallgedämmte Lüftungssysteme oder 
Belüftungen über die lärmabgewandte Fassadenseite) sicher gestellt werden.

2.3
Für die Außenbauteile, die auf der zur Geräuschquelle abgewandten Gebäudeseite angeordnet sind, 
können um 5 dB(A) verminderte Werte angesetzt werden. (Anmerk. dies gilt nur für einseitig belastete 
Gebäude)

2.4
Von den hier festgelegten Anforderungen kann ausnahmsweise durch Einzelfallnachweis abgewichen 
werden, wenn sich durch eine Neuberechnung der Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung des 
konkreten Bauvorhabens andere Beurteilungspegel an den verschiedenen Fassaden ergeben.

2.5
Hinweis: Darüber hinaus wird empfohlen, im Rahmen von Neubaumaßnahmen durch die Gestaltung 
der Grundrisse und geschickte Anordnung der Schlafräume zur lärmabgewandten Seite der 
vorhandenen Lärmsituation Rechnung zu tragen.

Artenschutz
Bauherren sind für die Einhaltung der Vorschriften  zum Artenschutzes nach BNatSchG verantwortlich.

DIN-Normen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien können im Bautechnischen Bürgeramt des 
Technischen Rathauses, Gutstav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.


